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Einleitung 

"Die dogmatische Durcharbeitung des Maßregelrechts entspricht, unbeschadet 
verdienstlicher Einzelbeiträge aus Praxis und Lehre, nicht dem wünschenswerten 
Stand".l 

Der Verfasser will mit der vorliegenden Arbeit ein weiteres Mosaiksteinehen in 
das große dogmatische Puzzle des Maßregelrechts setzen, um dessen Bild zu er-
gänzen. 

"Das strafprozessuale Verbot der reformatio in peius und die Maßregeln der Bes-
serung und Sicherung". Der Titel macht deutlich, daß der Gegenstand der Arbeit 
aus zwei großen Themenbereichen gebildet wird, von denen jeder für sich genom-
men Gegenstand einer eigenen Arbeit sein könnte: das Verbot der reformatio in 
peius, das strafprozessuale Verschlechterungsverbot und die Maßregeln der Besse-
rung und Sicherung als zweite Spur im Sanktionensystem des StGB neben der 
Strafe. Das Verbot der reformatio in peius ist schon in der Vergangenheit hinsicht-
lich anderer Rechtsfolgen umfassend behandelt worden. "Das Verbot der reforma-
tio in peius im strafprozessualen Beschlussverfahren" von Wittschier (1984), "Die 
Bedeutung des Verschlechterungsverbots für Geldstrafenerkenntnisse nach dem 
Tagessatzsystem" von Kadel (1983), "Problematik des Verschlechterungsverbots 
im Hinblick auf die besonderen Maßnahmen des Jugendrechts" von Grethlein 
(1963), "Das Verbot der reformatio in peius im Jugendstrafrecht" von Kretschmann 
(1968), das sind die einschlägigen Titel, und auch der hier besprochene Themenbe-
reich hat einen Vorgänger mit "Das Verbot der reformatio in peius bei den Neben-
strafen, Nebenfolgen und Maßregeln der Sicherung und Besserung" von Gerhardt 
(1970). Die letztgenannte Münchener Dissertation, die vor nunmehr über einem 
Vierteljahrhundert erschienen ist, behandelt das Verschlechterungsverbot unter 
dem Aspekt der Maßregeln der Besserung und Sicherung - die Voranstellung der 
Besserung in der gesetzlichen Formulierung erfolgte mit dem 2. StrRG vom 4. 7. 
1969 (BGBL I, 717) - nicht in allen Einzelfragen und enthält keine erschöpfende 
Darstellung und Diskussion aller Problemfelder. So manche Frage wird nur ansatz-
weise angesprochen oder gar ausgeklammert, was aber seinen Grund in der Weite 
des von Gerhardt gewählten Rechtsfolgenbereichs haben mag. Daher harrt das 
Verschlechterungsverbot im Hinblick auf die Maßregeln der Besserung und Siche-
rung noch einer umfassenden und erschöpfenden Erörterung. Die vorliegende Ar-
beit soll diese Lücke schließen. 

I Diese Feststellung trifft Hanack, LK, Rdn. 36 Vor §§ 61 ff. 
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Zwei Wege standen zur Bearbeitung des Themenbereiches offen: zum einen das 
Verschlechterungsverbot in bezug auf eine einzelne ausgewählte Maßregel zu be-
handeln, zum anderen das Verschlechterungsverbot gleichsam in einer Gesamt-
schau auf alle Maßregeln zu beziehen. Der Verfasser hat sich für den zweiten Weg 
entschieden, insbesondere um in einem Schwerpunkt das weithin vernachlässigte 
Feld des Verhältnisses der Maßregeln untereinander zu bearbeiten. Auf diesem 
Weg muß notgedrungen der Gesamtkomplex von tatbestandlichen Voraussetzun-
gen und Wirkungen der einzelnen Maßregeln beiseite gelassen werden, um in einer 
betont rechtsfolgenorientierten und dogmatischen Sicht die Maßregeln in dem Teil-
bereich des Verschlechterungsverbots zu behandeln. Vor allem die inhaltliche Aus-
gestaltung des Maßregelrechts kann nicht vollständig gezeichnet werden, sondern 
muß sich auf zentrale Voraussetzungen und Prinzipien beschränken. Die Arbeit 
soll bezogen auf das strafprozessuale Verschlechterungsverbot und die Maßregeln 
der Besserung und Sicherung die damit zusammenhängenden Fragen einerseits 
von einer allgemeinen, eher abstrahierenden Sicht aus begutachten, andererseits 
aber auch konkret unter der Darstellung der vielfältigen Einzelprobleme das The-
ma erfassen. So wird beispielsweise der Begriff des "Nachteils" in den strafprozes-
sualen Vorschriften zum Verbot der reformatio in peius unter Erfassung der man-
nigfachen Ansichten in Rechtsprechung und Schrifttum erarbeitet, und so soll der 
rechtsstaatliche Gedanke bezüglich des Verschlechterungsverbots eine Wiederbele-
bung erfahren. Dagegen erhebt der Verfasser keinen Anspruch darauf, und es ist 
auch nicht sein Ziel, eine Arbeit über das Maßregelrecht als solches zu liefern. 
Wenn auch Grund und Rechtfertigung der Maßregeln als die zweite Sanktionsspur 
neben der Strafe eine tragfähige Begründung finden müssen, so bilden dennoch 
den Gegenstand dieser Arbeit nicht allumfassend der Sinn und Zweck der Maßre-
geln in ihrem Verhältnis zu den Strafen, nicht die Frage nach Sinn oder Sinnlosig-
keit der Maßregeln hinsichtlich der Individualprävention und nicht all die Fragen, 
die mit dem System der Zweispurigkeit der Rechtsfolgen zusammenhängen. 

Die beiden Bereiche aus dem Sanktionen- und dem Verfahrensrecht sollen 
rechtsdogmatisch in der Bearbeitung verbunden werden. Empirische und krimino-
logische Aspekte aus dem Maßregelrecht erscheinen nur am äußersten Rande. 
Demzufolge werden im ersten Teil der Arbeit die allgemeinen Grundlagen des Sy-
stems der Zweispurigkeit im geltenden Recht (1. Kapitel) und des Verbots der re-
formatio in peius unter dem besonderen Aspekt der Maßregeln der Besserung und 
Sicherung (2. Kapitel) zu bearbeiten sein. Ein weiteres Kapitel zeigt den Anwen-
dungsbereich des Verschlechterungsverbots im Maßregelrecht. Im zweiten Teil 
werden die beiden Sachgebiete miteinander verzahnt und wird schwerpunktmäßig 
eine Vielzahl von Einzelproblemen anhand des hier erarbeiteten Ergebnisses, das 
in Teilen von der Linie der Rechtsprechung und des Schrifttums abweicht, erörtert 
und gewürdigt. 

Wenn die maßregelrechtlichen Eingriffe in die grundrechtlich verbrieften Frei-
heits- und Persönlichkeitsrechte des Betroffenen von erheblicher Bedeutung sind, 
so bewirkt dies einen erhöhten Rechtfertigungsdruck auf Anordnung, Vollstrek-
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kung und Vollzug der Maßregeln der Besserung und Sicherung. Mit der vorliegen-
den Arbeit will der Verfasser die Aufmerksamkeit auf ein strafprozessuales Pro-
blem hinblicklich der Maßregeln lenken, auf die Frage nämlich, ob im Rechtsmit-
telverfahren unter dem Verbot der reformatio in peius Maßregeln der Besserung 
und Sicherung nachträglich angeordnet oder aber gegen andere schon verhängte 
Rechtsfolgen, Strafen oder Maßregeln, ausgetauscht werden dürfen. Diese Frage 
zu beantworten, wird der Leser der Arbeit zum Schluß hoffentlich imstande sein. 
Auf dem Weg dorthin wird eine allgemeingültige Antwort auf die Wirkweise des 
strafprozessualen Verschlechterungsverbots im Maßregelrecht gesucht. 
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